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No. 9. 43. Jahrgang Erscheint monatlich Zürich, September 1936

Mitteilungen über Textil-Industrie
Schweizerische Fachschrift für die gesamte Textil-Industrie

Offizielles Organ und Verlag des Vereins ehemaliger Seidenwebschiiler Zürich und Angehöriger der Seidenindustrie
Offizielles Organ der Vereinigung ehemaliger Webschüler von Wattwil, der Zürcherischen Seidenindustrie-Gesellschaft

und des Verbandes Schweizer. Seidenstoff-Fabrikanten
Adresse für redaktionelle Beiträge: „Mitteilungen über Textil-Industrie", Küsnacht b. Zürich, Wiesenstraße 35, Telephon 910.880
Adresse für Insertionen und Annoncen: Orell Füßli-Annoncen, Zürich, „Zürcherhof", Limmatquai 4, Telephon 26.800

Abonnemente werden auf jedem Postbureau und bei der Administration der „Mitteilungen über Textil-Industrie",
Zürich 6, Clausiusstraße 31, entgegengenommen. — Postscheck- und Girokonto VIII 7280, Zürich

Abonnementspreis: Für die Schweiz: Halbjährlich Fr. 5.—, jährlich Fr. 10.—. Für das Ausland: Halbjährlich Fr. 6.—, jährlich Fr. 12.—

Insertionspreise : Per Millimeter-Zeile : Schweiz 16 Cts., Ausland 18 Cts., Reklamen 50 Cts.

Nachdruck, soweit nicht untersagt, Ist nur mit vollständiger Quellenangabe gestattet.
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Überwachung von Warenpreisen

Durch einen Beschluß vom 20. Juli 1936 hatte die Bundes-
Versammlung den Bundesrat beauftragt, eine Ueberwachung
von Warenpreisen durchzuführen. Schon am 29. Juni hat der
Bundesrat eine entsprechende Verordnung erlassen und eine
Ueberprüfung der Preise von Waren angeordnet, deren Er-
zeugung, Einfuhr oder Inlandsabsatz durch staatliche Maß-
nahmen dem Auslände gegenüber geregelt wird (wie dies
z.B. für die einfuhrkonfingentierte Ware der Fall ist), oder
bei denen die freie Preisbildung, sei es durch Schutz- oder
Hilfsmaßnahmen des Bundes beschränkt, oder durch Zusammen-
Schlüsse, oder kartellmäßige Abreden, ausgeschlossen oder un-
gebührlich eingeengt wird. Die Preisüberwachung hat den
Zweck, eine sowohl für den einheimischen Erzeuger oder Ver-
käufer, wie insbesondere auch für den Verbraucher „unge-
rechte" Preisbildung zu verhindern. Es können daher Preis-
Vorschriften aufgestellt und geeignete Maßnahmen zu deren
Durchführung ergriffen werden. Diese Aufgabe ist dem Volks-
wirtschaftsdepartement zugewiesen worden, der die Lieber-
wachung der Preise und die Anordnung von Preisvorschriften
einer besondern Preiskontrollstelle übertragen hat.
Diese ist ermächtigt, alle nötigen Erhebungen durchzuführen
und kann, neben den Amtsstellen des Bundes und der Kan-
tone, auch die Interessenverbände zur Mitwirkung beiziehen.
Diese, wie auch die Erzeuger selbst, die Einführer und Ver-
käufer von Ware, sind gehalten der Preiskontrollstelle jede
gewünschte Auskunft zu erteilen und nötigenfalls zu belegen.
Im Falle von Widerhandlungen gegen diese Bestimmungen
sind Bußen und Gefängnisstrafen vorgesehen.

Die Preiskontrollstelle hat ihre Tätigkeit schon begonnen
und verlangt, gestützt auf eine Verfügung des Eidgen. Volks-
wirtschafts-Departements vom 10. August, daß ihr alle in Kraft
stehenden Abmachungen in oder unter Verbänden, Kartellen,
Syndikaten und Privaten über Preise und preisbestimmende
Faktoren von Waren, bis zum 15. September gemeldet werden.
Als Abmachung über preisbestimmende Faktoren gelten insbe-
sondere solche über Preise von Roh- und Hilfsstoffen und
Halbfabrikaten, über Zahlungs- und Lieferungsbedingungen,
Prämien, Rabatte und Rückvergütungen.

Die in der Textilindustrie zahlreichen, allgemein bekannten,
oder auch nicht für die Oeffentlichkeit bestimmten Preisabreden
sind nunmehr der Behörde vorzulegen und es ist anzunehmen,
daß allfällige Klagen über Maßnahmen soldier Art von der
Preiskontrollstelle entgegengenommen und untersucht werden.
Da dieser Stelle auch die Durchführung von Preisvorschriften
übertragen ist (für die Aufstellung solcher Preisvorschriften
ist das Volkswirtschaftsdepartement zuständig), so hat es die

Behörde in der Hand, einen bestimmenden Einfluß auf die
Preise auszuüben. In welchem Umfange sie von dieser Be-
fugnis Gebrauch machen wird, dürfte die nächste Zukunft
zeigen, da schon eine Anzahl Beschwerden in Bern vorge-
bracht worden ist.

Es ist naheliegend, von den Behörden Insbesondere eine
Einwirkung zugunsten einer Preissenkung zu erwarten und
die gesetzlichen Bestimmungen sind wohl in erster Linie zu
diesem Zweck erlassen worden. Die Verordnung des Bundes-
rates sieht jedoch ausdrücklich vor, daß auch der Erzeuger
darauf Anspruch hat, einen gerechten Preis zu verlangen. Be-
scheid darüber, wie ein solcher etwa festgestellt werden
könnte, gibt die Verfügung III des Eidgen. Volkswirtschafts-
Departements betreffend die Sanierung der Verkaufspreise für
Uhren und Uhrwerke vom 29. Juli, in der vorgeschrieben ist,
daß der Selbstkostenpreis sämtliche Fabrikationskosten und
die allgemeinen Unkosten umfassen müsse. Dabei werden als
allgemeine Fabrikationskosten die Miete und Beleuchtung der
Werkräume, motorische Kraft, Porti, Löhne der Werkleiter
und Betriebsangestellfen, Arbeiterversicherungen, Zinsen, Ab-
Schreibungen usf. aufgeführt, wobei die Löhne des Fabrikanten
und seiner an der Produktion mitwirkenden Familienangehöri-
gen mitzuzählen sind. Die allgemeinen Geschäftsunkosten
setzen sich aus der Miete und Beleuchtung der Büro, Porti,
Telephongebühren, Löhne der Direktoren und des Büroperso-
nals, Büromaferial, Verpackung, Versicherungen, Auslagen für
Geschäftsreisen und Vertretungen, Reklame, Bankspesen, Zin-
sen, Abschreibungen, Steuern, Zinsausfall infolge von Kre-
difen und Diskonten, die der Kundschaft gewährt werden usf.
zusammen. Kann ein Unternehmer alle diese Unkostenposten
ordnungsgemäß berücksichtigen und dabei noch einen beschei-
denen Gewinn- und Risikozuschlag hinzurechnen, so wird ihm
sicherlich ein „gerechter" Preis nicht vorenthalten! Die Er-
fahrung zeigt jedoch, daß insbesondere in der Textilindustrie
Preise, die auf solcher Grundlage aufgebaut sind, nur noch

zu den Ausnahmen gehören und es ist denn auch bezeichnend,
daß der Preiskontrollstelle in Bern aus der Textilindustrie
bisher anscheinend weniger Klagen über zu hohe, als über zu
tiefe Preise zugegangen sind. Ueber diese Verhältnisse hat
vor kurzem eine Konferenz, zu der die Preiskontrollstelle eine
Anzahl Vertreter der Textilindustrie eingeladen hatte, gewisse
Aufschlüsse gegeben.

Sie war in erster Linie einberufen worden, um die rechtlichen
Grundlagen zur Bekämpfung von Schleuderpreisen zu

besprechen und es wurde festgestellt, daß die Preiskontrolf-
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